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Rechtssatz

Die Quali kation als "Verwaltungsstrafsache" hängt insbesondere nicht davon ab, dass die betre ende Entscheidung

gegenüber dem einer Verwaltungsübertretung Beschuldigten ergeht; sie erfasst vielmehr auch zum Beispiel die gegen

einen Dritten - einen Zeugen, der die Aussage im Verwaltungsstrafverfahren ungerechtfertigt verweigert hatte -

gerichtete Ordnungsstrafe (vgl. VwGH 25.3.1992, 92/03/0038). Das zu Grunde liegende Verwaltungsstrafverfahren

muss auch nicht notwendigerweise noch anhängig sein, um eine damit in Zusammenhang stehende Angelegenheit, die

selbst nicht die Ahndung einer Verwaltungsübertretung betri t, als "Verwaltungsstrafsache" zu quali zieren (vgl. VwGH

27.6.1990, 90/03/0160; 25.11.1994, 94/02/0428). Diese Judikatur zum weiten Verständnis der "Verwaltungsstrafsache"

ist auch nach der Reform der Verwaltungsgerichtsbarkeit beachtlich (vgl. z.B. VwGH 16.6.2015, Ra 2015/02/0106;

1.12.2015, Ra 2015/02/0223).
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